
CDU-Fraktion im Regionalrat Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

 
 
 
 
An den Vorsitzenden 
des Regionalrates  
der Bezirksregierung Köln  
Herrn Gerhard Lorth MdL 
 
 
 
 
 
 
12. Sitzung des Regionalrates des Regierungsbezirkes Köln am 14. Dezember 2007 
hier: Anfrage gem. § 10 der Geschäftsordnung des Regionalrates Köln  
 
 
Sehr geehrter Herr Lorth, 
 
wir bitten Sie, die folgende Anfrage in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Regionalrates 
Köln am 14. Dezember 2007 aufzunehmen: 

 

Anpassung der EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie 

Anfrage: 
 
Wie der aktuellen Presseberichterstattung zu entnehmen ist, hat das Europäische Parlament 
heute einen Beschluss zur Anpassung der Luftqualitätsrahmenrichtlinie gefasst.  
 
Unter anderem soll durch die Anpassung Städten mit besonders schwierigen 
Rahmenbedingungen zukünftig die Möglichkeit gegeben werden, die Feinstaubwerte erst 
Anfang 2012 einzuhalten. Auch neue zusätzliche Messstandards für feinste Staubpartikel von bis 
zu 2,5 Mikrometer sind im Rahmen der Anpassung beschlossen worden. 
 
Wir fragen die Bezirksregierung Köln: 
 

1. Was genau ist der Inhalt des Beschlusses des EU-Parlaments vom 11. Dezember 2007 zur 
Luftqualitätsrahmenrichtlinie? 

 
2. Welche Konsequenzen hat dies für die Städte im Regierungsbezirk Köln? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Stefan Götz 
(Fraktionsvorsitzender) 
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